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Ein begehrtes Dorf
Die Landschaftsgeschichte der Gemeinde Colnrade – Teil 1

spiel Colnrade willkürlich
dem Gogericht Sutholte
(Hoffmann u. Promann, S. 4-
5; Moormeyer, S. 50).

Ab der Neuzeit
Aufgrund der Stärke Müns-
ters übergaben die Diep-
holzer die Lehnshoheit über
ihre Herrschaft an den Deut-
schen Kaiser und begaben
sich somit in dessen Schutz.
Dieser Vertrag wurde endgül-
tig aktiv als der Diepholzer
Graf (Die Grafenwürde gaben
sie sich übrigens im 16. Jahr-
hundert selbst) im Jahre 1560
verstarb und einen erst 5-jäh-
rigen Erben hinterließ. Der
Kaiser übertrug den Schutz
über die Herrschaft an Her-
zog Heinrich von Braun-
schweig-Lüneburg. Als 1585
der letzte männliche Nach-
kömmling des Diepholzer
Geschlechts erbenlos starb,
fiel die Grafschaft Diepholz
an den Herzog von Braun-
schweig-Lüneburg. Die Diep-
holzer Grafenwitwe bean-
spruchte daraufhin unver-
züglich die Gerichtsbarkeit
über das Gogericht Sutholte,
was der Bischof von Münster
aber nicht akzeptierte. Neun
Jahre lang prozessierten bei-
de Parteien über das Goge-
richt, ohne ein Ergebnis zu
erzielen. Letztlich wurde be-
stimmt, dass jeder Landes-
herr die Landeshoheitsrechte
über seine Eigengehörigen zu

verrichten hatte.

Streitigkeiten
über Jahrhunderte

Ein Resultat, das vor allem
für die Einwohner schwere
Folgen hatte. In den nächsten
Jahrhunderten ergaben sich
viele Vorfälle, in denen die
münsterischen Beamten Ab-
gaben von braunschweigisch-
lüneburgischen Untertanen
gewaltsam eintrieben oder
umgekehrt von den münste-
rischen Untertanen eingetrie-
ben wurden. Viele Jahrhun-
derte sollten Streitigkeiten
unter den Machthabern und
Einwohnern aufkommen.
Erst 1820, zumEnde der soge-
nannten Franzosenzeit, wird
das Kirchspiel Colnrade von
Diepholz losgelöst und dem
Amt Harpstedt zugeteilt. Alle
Einwohner der Ortschaften
unterstanden nun nur noch
einem Bezirk (Hoffmann u.
Promann, S. 4-5; Barton u.
Haubold, Der Landkreis Ol-
denburg, S. 108-114).
Wenngleich vieles über die

Verhältnisse in der Gemeinde
im Hochmittelalter im Dunk-
len bleibt, wird deutlich, dass
die Verkäufe der Grafschaft
Vechta 1252 und die Verpfän-
dung beziehungsweise der
Verkauf des Gogerichts Sut-
holte 1291 und 1321 großen
Einfluss nahmen auf den Ver-
lauf der weiteren 600 Jahre
des Kirchspiels Colnrade.

aber auf die Grafen von Hoya
im Nordosten, die ebenfalls
um ihren Machtausbau be-
müht waren, und auf den Bi-
schof von Münster im Wes-
ten, der die Grafschaft Vechta
erwarb.

Spätmittelalter
Heute können vor allem
Kaufhandlungen aus dem 14.
Jahrhundert nachvollzogen
werden, die die Grafen von
Hoya in der Gemeinde Coln-
rade tätigten. Sie kauften Hu-
fen vom Wildeshauser Dros-
ten Liborius von Bremen und
von der Herrschaft Delmen-
horst.Dasbedeutetnicht, dass
Hoya den Großteil der Grund-
herrschaft für sich behaupte-
te. Ende des 14. Jahrhunderts
etablierte sich in der Gemein-
de ein ausgeglichenes Eigen-
tumsverhältnis zwischen
dem Bistum von Münster,
den Edelherren von Diepholz
und den Grafen von Hoya.

Grafschaft Diepholz
versus Bistum Münster

Ein Höhepunkt der Ausbrei-
tung ist die Fehde zwischen
den Edelherren von Diepholz
und dem Bischof von Müns-
ter am Ende des 14. Jahrhun-
derts. Der Beginn dieser Aus-
einandersetzung liegt beim
bereits erwähnten Verkauf
der Grafschaft Vechta im Jah-
re 1252 an das Bistum Müns-
ter ohne die Gerichtsbarkeit,
die bei den Grafen vonOlden-
burg-Wildeshausen verblieb.

Gerichtsbarkeit in
den Kirchspielen

Einen Teil dieses Gogerichts
auf dem Desum geht 1270 an
die Herren von Sutholte.
1291 verpfändet Justatius von
Sutholte die Gerichtsbarkeit
in den Kirchspielen Drebber,
Barnstorf und Goldenstedt
(später Gogericht Sutholte ge-
nannt) an die Edlen von Diep-
holz. Den verbliebenen Teil
des Gogerichts auf dem De-
sum kaufte 1321 der Fürstbi-
schof von Münster. Münster
machte nunDruck auf die Ed-
len von Diepholz, um das
Pfand über das Gogericht Sut-
holte herauszugeben, doch
Diepholz weigerte sich. Es
entwickelte sich eine Fehde,
die 1383 in Überfällen des Bi-
schofs von Münster auf Diep-
holzer Bauernstellen münde-
te. Der Bischof zwang auf die-
se Weise die Diepholzer zum
Frieden. Diepholz verlor das
Gogericht Sutholte, jedoch
nicht ohne Widerstand. Sie
stellten das Kirchspiel Dreb-
ber unter die Diepholzer
Stadtrechte. Zum Ausgleich
unterstellten sie das Kirch-

rade wurde als eigenständige
Kirche gegründet. Wir müs-
sen uns die Landschaft des
Hochmittelalters in der Ge-
meinde Colnrade so vorstel-
len, dass in einem ansonsten
geschlossenenWaldgebiet of-
fene Stellen für die Ortschaf-
ten geschlagen wurden. Die
Dörfer liegen in der Nähe ei-
ner Aue, die zur Weide und
als Heuwiesen genutzt wer-
den konnten. Hinter den Dör-
fern erstreckt sich das ge-
meinschaftliche Ackerland
(Esch), dahinter die Allmen-
de, die im Hochmittelalter
noch bewaldet war. Diese
Gliederung der Landschaft ist
heute in einigen Flurnamen
und in der Struktur der Flu-
ren des 19. Jahrhunderts zu
erkennen. Dies wird in Teil 2
erklärt.

Grafschaft Vechta
Durch das Lehenswesen
konnten Inhaber über Tei-
lung, Zusammenschluss und
Verkauf einer Grafschaft frei
verfügen. Auf diese Weise
veränderten sich über die
Jahrhunderte die Einzugsge-
biete der ursprünglichen
Gaugrafschaften (Moormey-
er, S. 25). 1252 verkaufte Grä-
fin Jutta von Ravensberg die
Besitzungen und herrschaftli-
chen Rechte, nicht jedoch die
Gerichtsbarkeit, in der Graf-
schaft Vechta an das Fürstbis-
tum Münster (Hoffmann u.
Promann Bauern und Einge-
sessene des Gogerichts Sut-
holte, S. 2-5; Bach, Frühge-
schichte des Twistringer Rau-
mes, S. 19-20). Der Verkauf
der Grafschaft Vechta an
Münster bedeutete nicht,
dass das Gebiet fortan aus-
schließlich münsterisch war.
Vielmehr verkaufte die Grä-
fin die Güter, die im Besitz
der Grafschaft waren. Diese
konzentrierten sich größten-
teils in Goldenstedt (Moor-
meyer, S. 43).

Edelherren
von Diepholz

In dieser Zeit, in der sich die
Macht auf die adligen und rit-
terlichen Grundherren verla-
gerte, war es das Ziel vieler
Adligen, ihren Einfluss auf
andere Kirchspiele auszudeh-
nen. Die Edelherren von
Diepholz hatten ein besonde-
res Interesse daran, ihren Ein-
fluss in den Kirchengemein-
den Goldenstedt und Colnra-
de zu vergrößern, was insbe-
sondere in Colnrade gelang.
Der Grund liegt in der Land-
schaft. Das Einzugsgebiet der
Edelherren war im Süden
von Mooren umgeben, die
nur den Weg nach Norden
frei ließen. Dort trafen sie

len von Klöstern oder Grafen,
die die Urbarmachung der
Dörfer in Auftrag gegeben ha-
ben. Einzig die Zugehörigkeit
von Hofstellen in Holtorf
spricht für die Hypothese von
Otto Bach. Das Frauenkloster
Herford, das in der ersten
Hälfte des 9. Jahrhunderts
entstand, setzte einen Haupt-
hof als villicatio (Villikation)
beziehungsweise curia in Na-
tenstedt zur Verwaltung der
Erträge aus den 30 mansen
(gewöhnliche Hufen) des
Klosters ein. Zu dem Besitz
der Villikation Natenstedt
zählten zwei mansen in Holt-
horp. Sie werden in einer He-
berolle des Klosters gegen En-
de des 13. Jahrhunderts er-
wähnt (Bach, Der Klosterhof
in Natenstedt, S. 2-9; Bach,
Frühe Besiedlung zwischen
Delme und Hunte, S. 12-13).
Es ist nicht auszuschließen,
dass die Hofstellen und auch
die Villikation bereits im
Frühmittelalter gegründet
wurden, doch fehlen urkund-
liche Erwähnungen.

Hochmittelalter
Eine weitere Verwaltungsein-
heit, die aus der Zeit Karls des
Großen stammt, sind die
Grafschaften. Die Freigraf-
schaft im Gebiet der Dehmse-
Mark gelangt dabei an die
Grafen von Ravensberg, ei-
nemAdelsgeschlechtmit Sitz
in Calveslage bei Vechta. Da
die Gauordnung einige
Schwachstellen hatte, blieb
sie nur bis etwa 1200 n.Chr.
erhalten. Danach werden die
Namen der Gaue nicht mehr
urkundlich erwähnt. Der Auf-
lösungsprozess bot der Terri-
torialbildung der Grafschaf-
ten Auftrieb.

Hochmittelalterliche
Landschaft

So wie sich die heutige Land-
schaft von der Landschaft, die
wir aus unserer Kindheit ken-
nen, unterscheiden kann, un-
terscheidet sich auch der Auf-
bau der mittelalterlichen
Landschaft. Kulturlandschaf-
ten verändern sich imZusam-
menspiel von Klima, Natur
undMensch. Das Hochmittel-
alter ist durch eine für die
Landwirtschaft günstige
Warmphase gekennzeichnet,
in deren Folge die Bevölke-
rung wächst und damit der
Drang, mehr Flächen als Le-
bensraum urbar zu machen.

Kulturlandschaft im
Kirchspiel Colnrade

Spätestens im Hochmittelal-
ter müssen die ersten Gehöf-
te der heutigen Dörfer bestan-
denhaben.DieKirche inColn-

den adelig-ritterlichen Grund-
herren (vgl. Benecke, Frühge-
schichte der Landwirtschaft,
S. 228-229 und 295-296).

Gaue und Bistümer
Die Gemeinde Colnrade
grenzte im Norden an den
Largau, wobei der Folcweg
vermutlich als Gaugrenze
fungierte. Dort entstand das
Missionsgebiet des Bischofs
von Bremen. Westlich der
Hunte und ab der im Süden
liegenden Ortschaft Rüssen
erstreckte sich der Lerigau,
der dem Bischof von Osna-
brück unterstellt wurde. Der
Entergau beziehungsweise
Dervegau (es werden beide
Namensvarianten für den
gleichen Raum genutzt) brei-
tete sich von der Hunte bei
Colnrade bis zur Weser aus.
Er zählte zum Bischof von
Minden (vgl. Nieberding, Ge-
schichte des ehemaligen Nie-
derstifts Münster, S. 22-25;
Moormeyer, Die Grafschaft
Diepholz, S. 12-18).

Urpfarrei in Twistringen
Zum Zweck der Missionie-
rung wurden Kirchen in den
Marken gegründet. Die Ge-
meinde Colnrade ist vor ihrer
Eigenkirchengründung Teil
der Dehmse-Mark, dessen Ur-
pfarrei und Kirche ihren Sitz
in Twistringen hat. Eine Neu-
heit für die Bauern unter den
Franken war die Abgaben-
pflicht für den Unterhalt der
Kirchen, für die der Zehnte
auf alle Ernteerträge einge-
führt wurde. Nach der Capi-
tulatio de Partbus Saxionae
hatten 120 Hufen eine Kirche
zu unterstützen. Neben der
Abgabemussten sie demPfar-
rer auch einen Knecht und ei-
ne Magd stellen (Kratzsch, Al-
te Rechte und bäuerliche Ver-
hältnisse, S. 7-9). Wohlwis-
send, dass sich im Laufe der
Jahrhunderte die mittelalter-
lichen Vollmeierstellen oft-
mals teilten, rechnete Otto
Bach alle Voll-, Dreiviertel-
und Halbmeierstellen, ein-
schließlich die der Gemeinde
Colnrade, aus Höfelisten des
18. Jahrhunderts zusammen.
Er ermittelte genau 119 Voll-
meierstellen im Raum Twi-
stringen, 20 davon lägen in
der Kirchgemeinde Colnrade.
Auf diese Weise legt Bach ei-
nen Verband zur Anzahl der
Höfe im Raum Twistringen
zur Zeit der Kirchengrün-
dung von Twistringen (Bach,
Frühe Besiedlung zwischen
Delme und Hunte, S. 4-11).

Frauenkloster Herford
Wir wissen jedoch nicht,
wann die Ortschaften in der
Gemeinde Colnrade gegrün-
det wurden. Es fehlen Quel-

VON SOPHIE LINDEMANN

Sophie Lindemann aus Colnrade
studierte an der Universität Gro-
ningen Landschaftsgeschichte. Im
Januar 2022 schloss sie ihr Mas-
terstudiummit demAbschlussthe-
ma „Die Landschaftsgeschichte
der Gemeinde Colnrade“ mit Aus-
zeichnung ab. In einer dreiteiligen
Serie wird sie hier einige ihrer Er-
gebnisse vorstellen.
Bereits während des Bachelor-

studiums der Kulturwissenschaf-
ten an der Universität Vechta ent-
wickelte Sophie Lindemann ihr In-
teresse an der Landschaft. An-
schließend begann sie in Gronin-
gen den Studiengang Land-
schaftsgeschichte. Heute arbeitet
sie im Kenniscentrum Landschap
der Universität Groningen und
beim LandschaftsInformations-
Zentrum Ammerland (LIZA).
Der Studiengang Landschafts-

geschichte verfolgt einen stark in-
terdisziplinären Ansatz, bei dem
die Landschaft innerhalb des Drei-
ecks von Erde, Mensch und Natur
erforscht wird. Man lernt die
Struktur und Entstehung der
Landschaft unter Verwendung
von Quellen und Methoden aus
verschiedenen Fachbereichen zu
analysieren: Geografische Infor-
mationssysteme (GIS); historisch-
geografische Feldarbeit; Archivre-
cherchen; antike Schrift (Paläo-
grafie); Feld- und Bodenkunde;
Landschaftswahrnehmungsfor-
schung; historische Kartografie;
Onomastik (Toponymie); münd-
lich überlieferte Geschichte; Pol-
lenforschung (Paläobotanik).

Erst durch den Hökermarkt
ist das Dorf Colnrade in der
jüngsten Neuzeit bekannter
geworden. Das Dorf ist Na-
mensgeber für die kleine Ge-
meinde im Süden des Land-
kreises Oldenburg. Allerdings
kann man die Gemeinde
nicht zum Oldenburger Land
zählen. Historisch hat sie ei-
ne Randstellung eingenom-
men, in der verschiedene
weltliche, geistliche und rit-
terliche Einflüsse konflikt-
reich zusammentrafen.
Insbesondere die politi-

schen Entwicklungen ab dem
Hochmittelalter tragen dazu
bei, dass die Gemeinde bis
heute nicht deutlich einer Re-
gion zuzuordnen ist. Um dies
zu verdeutlichen, muss auf
die Anfänge der Grundherr-
schaft im frühen Mittelalter
eingegangen werden und
welchen Einfluss die Edelher-
ren von Diepholz auf die
Grundherrschaft hatten.

Frühmittelalter
Die Unterwerfung der Sach-
sen im Nordwestdeutschen
Tiefland durch Karl den Gro-
ßen ist ein prägendes Ereig-
nis im frühen Mittelalter, al-
so im letzten Viertel des
8. Jahrhunderts. Die Franken
nutzten zur Neugliederung
des Landes das bestehende,
altsächsische System der
Markenteilung. Sie fassten
die Markengenossenschaften
in Gaue zusammen und un-
terstellten sie den dazugehö-
rigen Gogerichten. Die Gaue
dienten vermutlich auch als
Grundlage zur Einteilung der
Bistümer.

Grundherrschaft
Die Bauern werden dem Sys-
tem der Grundherrschaft un-
tergliedert und beginnen im
Auftrag ihrer Herren, die be-
waldete Landschaft urbar zu
machen. Grundherrschaft be-
deutet, dass ein Grundherr
ein Stück Land in seiner Herr-
schaft an einen abhängigen
Bauern gegen Abgaben und
Dienste verleiht. Dabei muss
zwischen der Grundherr-
schaft im Früh- und Hochmit-
telalter unterschieden wer-
den. Im Frühmittelalter sind
geistliche Herrscher die
stärkste grundherrliche
Macht. Im Hochmittelalter
verlagert sich diese Macht zu

Sophie Lindemann (o.r.) hat sich im Studium mit der Landschaftsgeschichte Colnrades (l.) beschäftigt. Die Karte zeigt das Kirchspiel Colnrade auf einer Karte von 1757 im Gebiet des
Bistum Münster in gemeinsamer Herrschaft mit Diepholz. FOTOS: SOPHIE LINDEMANN/RIA SCHNITGER ¦ KARTE: TERRITORIUM SECULARE EPISCOPATUS MONASTERII, 1757
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Colnrade
war für die Diepholzer Edel-
herren von großem Interesse.


